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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 4440/J betreffend 

"das 2,5-Hektar-Ziel der Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie", welche die      

Abgeordneten Michael Pock, Kolleginnen und Kollegen am 27. März 2015 an mich  

richteten, stelle ich für den Zuständigkeitsbereich meines Ressorts fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 und 18 der Anfrage: 

 

Die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. errichtet Neubauten ausschließlich nach den 

Vorgaben der Besteller, gleichzeitig jedoch unter Berücksichtigung größtmöglicher 

Ressourceneffizienz und möglichst raumschonender Projektumsetzung.  

 

 

Antwort zu den Punkten 2 bis 6, 8 bis 10, 12 bis 16, 20, 22 und 23 der Anfra-

ge: 

 

Dazu ist auf die Beantwortungen der parlamentarischen Anfragen Nr. 4438/J durch 

den Herrn Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und Nr. 4441/J 

durch den Herrn Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-

wirtschaft zu verweisen. 

 
 
Antwort zu den Punkten 7 und 11 der Anfrage: 

 

Gemeinnützige Bauvereinigungen sind bereits aufgrund  § 23 Abs. 4d Wohnungs-

gemeinnützigkeitsgesetz (WGG) verpflichtet, in Zweifelsfällen - insbesondere bei    
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einem unwirtschaftlich hohen energetischen Sanierungsbedarf - anstelle einer um-

fassenden Sanierung ein sogenanntes "Reconstructing" (Abriss und Neubau) zu prüfen 

und gegebenenfalls umzusetzen.  

 

Im Regierungsprogramm ist vorgesehen, dass im Rahmen einer Reform des WGG eine 

analoge gesetzliche Verpflichtung im Hinblick auf die Durchführung von "Nachver-

dichtungsmaßnahmen" geschaffen werden soll. 

 

Darüber hinaus ist auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 4441/J 

durch den Herrn Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-

wirtschaft zu verweisen.  

 

 

Antwort zu Punkt 17 der Anfrage: 

 

Der in dieser Frage angesprochene Gegenstand fällt in den Zuständigkeitsbereich der 

Länder. 

 

 

Antwort zu Punkt 19 der Anfrage: 

 

Die Beantwortung dieser Frage ist abhängig von der jeweils zu treffenden Maßnahme 

und kann daher nicht allgemein erfolgen.  

 

 

Antwort zu Punkt 21 der Anfrage: 

 

Soweit dies im Kontext des jeweiligen Förderungsprogramms sachgerecht ist, werden 

bei der Vergabe von Wirtschaftsförderungen im Wirkungsbereich des Bundes-

ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft auch den Oberbegriff dieser 

Kriterien darstellende Nachhaltigkeitsaspekte mit berücksichtigt. 

 

Die Förderungsrichtlinien "TOP-Tourismus-Impuls 2014-2020" des Bundes-

ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft sehen hinsichtlich der      

Förderung von Beherbergungsneubauten vor, dass diese den Standard der Qualitäts-
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stufe "klima.aktiv silber" des klima.aktiv Gebäudestandards Hotel- und Beherber-

gungsbetriebe Neubau und Sanierung erreichen und damit entsprechend hohe Werte 

betreffend nachhaltigen Gebäudebetrieb sowie geringen Energieverbrauch, geringe 

CO2-Emissionen, den Ausschluss klimaschädlicher Baustoffe und die Verwendung 

emissionsarmer Baustoffe erzielen müssen.   

 

 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 

 
 

 

 

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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